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Hebet ®ubtmffion3ft>efett*
(Korr.)

Sie Klagen ber Sieferanten unb Slrbeitneßmer über
bie SHißfiänbe in biefem eben oielfacß „notroenbigen
Uebel", genannt ©ubmiffionsroefen, finb roohl fo alt als
btefes felbft unb nehmen etjer p als ab. 3" neuerer
3eit getjen größere ©emeinroefen foroie Kantone unb
©taat an bte Stufgabe, burcß ©efeße unb Sorfcßrifteu
ben SluSroücßfen im ©ubmiffionSroefen p fteuern. SB er
fcßon praftiicß mit biefer SJlaterie p tun batte, roirb
pgeben, baß e§ oielfacß fef)r fcßroierig unb örtlicf) oer»
fcßieben ift, ben SBeg p finben, ber einerfeitS bem
Sieferanten unb Slrbeitneßmer p feinem roohloerbienten
Setbienfie hilft unb anbetfeitë ba§ gntereffe ber SM»

gemeinheit bocß meßt adpfeßr befdßneibet. @§ ift unb
bleibt Satfacße, baß beifpieliroeife in einem ©emeinroefen
über bent gntereffe ber |janbroerter baéjenige ber ge=

famten Sürgerfcßaft p fleßen hat. SBenn man alfo
oernimmt, baß ein Slntrag, man motzte fämtlicße Sit'
beiten für einen namhaften offen (liehen Sau nur an
einßeitnifcße, b. h- bort niebergelaffene Unternehmer oer=
geben, meßt bie 3uftimmung ber Bürger erhielt, fo roirb
man biefeS begreiflich finbett. SBoüte man foleße @runb=
fätje überall einführen, fo mürben bie§ roohl in reich *

licßftem SHaße unb in erfter Sinie bie Slfforbneßmer p
fühlen befommen; benn oielfacß werben anberortS öffent-
ließe Slrbeiten aufgeführt, bie ihnen audh roieber Serbienft
bringen.

Seim ©ubmifjionSroefen hat man p unterfeßeiben
pnfeßen Sieferung oon SRateriatien unb $roifcßen
Sieferung oon Slrbeit.

Sei Sieferung oon SJlaterialien finb SBeitberoerbe
roohl unbebenfließ, fofern eine genaue Slbnaßme unb
Kontrolle ftattfinbet. fpier finb bie fogenannten ©ub=
miffionSblüten fo gut rote auSgefcßloffen.

Um fo beffer geheißen fie bei ben Sieferungen oon
Slrbeit; e§ hieße SBaffer in ben ©ee tragen, rooflte man
einige biefer unfinnigen ijßreiSunterfcßiebe anführen. Sie
£age§= unb gaeßpreffe forgt ja genügenb für Serbrei
tung folcß abfeßredenber Seifpiele. ©elbft roenn für
einfaeße Slrbeiten SHufter oorliegen, tonnen bie niebrigften
unb ßötßften greife fid) oerhalten rote 1:5.

SaS finb ©cßäben für ba8 roirtfcßaftlicße Seben,
unter benen pnäcßft große Kreife be§ SHittelftanbeS be-

troffen roerben.
Saß unter foteßen Umftänben bie Sergebung auf

bie niebrigfte ©ingabe beiben Seilen nießt pm Sorteil
gereießt, bürfte auf ber ßanb liegen. Ser „©ieger" in
einem foleßen SBettberoerb roirb oft genötigt fein, bureß

minberroertigeS SHaterial unb feßleeßte Seiftung fieß einen

SluSroeg p oerfeßaffen unb burcß ungenügenbe Sößne
weitere Kreife ber Seoölterung in SJMeibenfcßaft p
gießen.

@§ gibt aber Slmtsleute, benen bie nieberfte ©ingabe
noeß nießt niebrig genug ift. Ser SRann roirb einge»

laben, ba unb boxt noeß greife ßerunterpfeßen unb

„martten" p laffen. Sie golgen biefeS „KußßanbelS"
— mar. bürfte biefen Slttsbrud als nießt p roeitgeßenb

ßnben — bleiben nießt auf. SBer bie ©ßre ßat, foleße

Sltforbe p beaufficßtigeti, ber roirb fie Inf ißfefferlanb
oerroünfeßen, fofern et'f genau nimmt unb bie Sor*
feßriften ßanbßabt. ©egen foleße oerroerflicßen Sraftifen
tann nur einf helfen: Kein gota nachgeben in allen

gälten, roo man augenftßeintidß feßon billig genug ift.
3m ©ubmiffionfroefen bureßgreifenbe Slbßilfe p feßaffen,

ift aber feßr feßroer.
Sei Sieferungen für öffentliche Korporationen (ißolt»

tifeße», ©cßul* unb Kircßgemeinben, Kantone ufro.) tann

man bie Sergebung nießt einfad) ben Seamten überlaffen.
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3ft ber Seantte ftreng recßtlicß, fommt er fcßneH genug
bei benjenigen, bie auf fiicßßaltigen ©tünben, oielleicßt
mehrntalf ßintereiranber, nießt berüdfießtigt roerben
tonnten, in ein fcßiefef Sicßt. gft er ober nießt ftreng
reell, fo ift ber SBiHtür unb ©unft, bem Sartei= unb
©ligueroefen Sur unb Sor geöffnet.

gür größere Sieferungen bleibt alfo nur bie ®ub=
miffion unb ef ift Slufgabe unferer 3^tt, bie SluSroücßfe
unb ©cßäben biefer gnftitution möglicßft p ßeben. @f
bürfte nießt unintereffant fein, p oetneßmen, roaf in
ben hßten 3aßren btefbepgticß in beuifcßen ©täbten
probiert unb oorgefcßlagen tourbe; maneße Slttregungen
roären roert, bei unf oerfueßt p roerben.

gür eine Steiße oon roieterfeßrenben Slrbeiten ließen
fieß oermutließ mit fpitfe unbeteiligter gaeßmänner Sreif=
anfdßläge feftfeßen. Singebote, bie fieß augenfcßeinücß p
roeit oon biefen Slnfcßtägen entfernen, naeß unten unb
oben, tonnten bann oon oorneßerein ausgefeßieben roerben,
beifpielfroeife fotrfje Singebote, bie geroiffe ißrojente unter
ober über biefem Slnfcßlag bleiben.

SOBeiter tonnte man eine ©umme anfeßen, innert
roelcßer feine ©ubmiffion ftattfinbet, fonbern unter mög^
lidjfter Serüdfidjtigung unb Stbroedßflung bie Slrbeiten
bireft oergeben roerben.

Ser beutjeße fpanbelf= unb ©eroerbetammertag in
Seipjig (1902) ftetlte folgenbe gorberungen auf:

A. Slrt ber Sluffeßreibung.
Sie Sergebung oon ftaatlicßen ober gemeinbtießen

Slrbeiten foil gemäß naeßfteßenber ©runbfäße erfolgen:
1. Sie Sergebung oon Slrbeiten unb Sieferungen an

fpanbroerf'fforporationen ift grunbfäßlid) anpftreben.
2. Slrbeiten unb Sieferungen an ©injelunterneßmer

im SBerte bif p 500 SJlf. tönnen ju ©inßeitfpreifen
mit Surnuf an ©eroerbetreibenbe frei oergeben roerben.

3. Slrbeiten unb Sieferungen an ©injelunterneßmer
im SBerte oon über 500 SHE. finb ber allgemeinen unb
öffentlichen ©ubmiffion p unterftetlen.

4. Slrbeiten unb Sieferungen im SBerte oon 500 bis
1000 SHf. tonnen an fie aueß in befeßränfter ©ubmiffion,

p ber möglicßft ort§anfäßige |>anbroert§meifter pgepgen
roerben foiilen, oergeben roerben, roenn bie Slrbeiten ißrer
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Lieber Submissionswesen.
Korr.»

Die Klagen der Lieferanten und Arbeitnehmer über
die Mißstände in diesem eben vielfach „notwendigen
Uebel", genannt Submissionswesen, sind wohl so alt als
dieses selbst und nehmen eher zu als ab. In neuerer
Zeit gehen größere Gemeinwesen sowie Kantone und
Staat an die Aufgabe, durch Gesetze und Vorschriften
den Auswüchsen im Submissionswesen zu steuern. Wer
schon praktisch mit dieser Materie zu tun hatte, wird
zugeben, daß es vielfach sehr schwierig und örtlich ver-
schieden ist, den Weg zu finden, der einerseits dem
Lieferanten und Arbeitnehmer zu seinem wohlverdienten
Verdienste hilft und anderseits das Interesse der All-
gemeinheit doch nicht allzusehr beschneidet. Es ist und
bleibt Tatsache, daß beispielsweise in einem Gemeinwesen
über dem Interesse der Handwerker dasjenige der ge-
samten Bürgerschaft zu stehen hat. Wenn man also
vernimmt, daß ein Antrag, man möchte sämtliche Ar-
beiten für einen namhaften öffentlichen Bau nur an
einheimische, d. h. dort niedergelassene Unternehmer ver-
geben, nicht die Zustimmung der Bürger erhielt, so wird
man dieses begreiflich finden. Wollte man solche Grund-
sätze überall einführen, so würden dies wohl in reich-
lichstem Maße und in erster Linie die Akkordnehmer zu
fühlen bekommen; denn vielfach werden anderorts öffent-
liche Arbeiten ausgeführt, die ihnen auch wieder Verdienst
bringen.

Beim Submissionswesen hat man zu unterscheiden
zwischen Lieferung von Materialien und zwischen
Lieferung von Arbeit.

Bei Lieferung von Materialien sind Wettbewerbe
wohl unbedenklich, sofern eine genaue Abnahme und
Kontrolle stattfindet. Hier sind die sogenannten Sub-
missionsblüten so gut wie ausgeschloffen.

Um so besser gedeihen sie bei den Lieferungen von
Arbeit; es hieße Waffer in den See tragen, wollte man
einige dieser unsinnigen Preisunterschiede anführen. Die
Tages- und Fachpresse sorgt ja genügend für Verbrei
tung solch abschreckender Beispiele. Selbst wenn für
einfache Arbeiten Muster vorliegen, können die niedrigsten
und höchsten Preise sich verhalten wie 1:5.

Das sind Schäden für das wirtschaftliche Leben,
unter denen zunächst große Kreise des Mittelstandes be-

troffen werden.
Daß unter solchen Umständen die Vergebung auf

die niedrigste Eingabe beiden Teilen nicht zum Vorteil
gereicht, dürfte aus der Hand liegen. Der „Sieger" in
einem solchen Wettbewerb wird oft genötigt sein, durch
minderwertiges Material und schlechte Leistung sich einen

Ausweg zu verschaffen und durch ungenügende Löhne
weitere Kreise der Bevölkerung in Mitleidenschaft zu

ziehen.
Es gibt aber Amtsleute, denen die niederste Eingabe

noch nicht niedrig genug ist. Der Mann wird einge-

laden, da und dort noch Preise herunterzusetzen und

„markten" zu lassen. Die Folgen dieses „Kuhhandels"
— man dürfte diesen Ausdruck als nicht zu weitgehend

finden — bleiben nicht aus. Wer die Ehre hat, solche

Akkorde zu beaufsichtigen, der wird sie ins Pfefferland
verwünschen, sofern er's genau nimmt und die Vor-
schriften handhabt. Gegen solche verwerflichen Praktiken
kann nur eins helfen: Kein Jota nachgeben in allen

Fällen, wo man augenscheinlich schon billig genug ist.

Im Submissionswesen durchgreifende Abhilfe zu schaffen,

ist aber sehr schwer.
Bei Lieferungen für öffentliche Korporationen (Poli-

tische-, Schul- und Kirchgemeinden, Kantone usw.) kann

man die Vergebung nicht einfach den Beamten überlassen.
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Ist der Beamte streng rechtlich, kommt er schnell genug
bei denjenigen, die aus stichhaltigen Gründen, vielleicht
mehrmals hintereinander, nicht berücksichtigt werden
konnten, in ein schiefes Licht. Ist er ober nicht streng
reell, so ist der Willkür und Gunst, dem Partei- und
Cliquewesen Tür und Tor geöffnet.

Für größere Lieferungen bleibt also nur die Sub-
mission und es ist Aufgabe unserer Zeit, die Auswüchse
und Schäden dieser Institution möglichst zu heben. Es
dürste nicht uninteressant sein, zu vernehmen, was in
den letzten Jahren diesbezüglich in deutschen Städten
probiert und vorgeschlagen wurde; manche Anregungen
wären weri, bei uns versucht zu werden.

Für eine Reihe von wiederkehrenden Arbeiten ließen
sich vermutlich mit Hilfe unbeteiligter Fachmänner Preis-
anschlage festsetzen. Angebote, die sich augenscheinlich zu
weit von diesen Anschlägen entfernen, nach unten und
oben, könnten dann von vorneherein ausgeschieden werden,
beispielsweise solche Angebote, die gewisse Prozente unter
oder über diesem Anschlag bleiben.

Weiter könnte man eine Summe ansetzen, innert
welcher keine Submission stattfindet, sondern unter mög-
lichster Berücksichtigung und Abwechslung die Arbeiten
direkt vergeben werden.

Der deutsche Handels- und Gewerbekammertag in
Leipzig (1902) stellte folgende Forderungen auf:

i. Angebotsverfaljve».
51. Art der Ausschreibung.

Die Vergebung von staatlichen oder gemeindlichen
Arbeiten soll gemäß nachstehender Grundsätze erfolgen:

1. Die Vergebung von Arbeiten und Lieserungen an
Handwerkskorporationen ist grundsätzlich anzustreben.

2. Arbeiten und Lieferungen an Einzelunternehmer
im Werte bis zu 500 Mk. können zu Einheitspreisen
mit Turnus an Gewerbetreibende frei vergeben werden.

3. Arbeiten und Lieferungen an Einzelunternehmer
im Werte von über 500 Mk. sind der allgemeinen und
öffentlichen Submission zu unterstellen.

4. Arbeiten und Lieferungen im Werte von 500 bis
1000 Mk. können an sie auch in beschränkter Submission,
zu der möglichst ortsansäßige Handwerksmeister zugezogen
werden sollen, vergeben werden, wenn die Arbeiten ihrer
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Sîalur nadj jur öffentlichen SluSfdjreibung fich nicht
eignen ober befonbere gäbigteiten erforbern.

5. ®ie Pergebung an ©eneralunternehmer foil grunb=
fahtich nur ba jur Slnwenbung tommert, reo örtliche
SSerhältniffe ober SRangel an enttyredjenben ©efch<Sftê=
leuten für bie ©injeloergebung ober nnbere ganz befom
bere ©rünbe eine anbere Slrt ber Vergebung abfolut
unmöglich erftfjeinen laffen.

6. SDaS gefamte PergebungSoerfahren mufj fchrift'
lieh unb gebeim burchgeführt werben.

B. Zeftftellung unb Slrt ber ©ubmiffionS*
Pebingungen.

7. Koftenooranfd)läge folïen oon ber oergebenben
©teile möglichft in ber SPeife aufgeteilt werben, baß
alljährlich oon etwa je brei erfahrenen ÇanbwettSmeiftern
ber einzelnen ©ewerbezweige Preisangebote für ade ein=

fcf)Iägigen Arbeiten eingeholt werben. ®er ftd) ergebenbe
®urchf<hnittSpreiS bilbet bie ©runblage für alle 23er'
gebungen.

8. ®ie SluSfdjreibung foH in möglichft oielen îleinen
Sofen erfolgen.

9. Pei ben allgemeinen fowohl als ben fpejteHen
Pebingungen, weldje jebem Unternehmer jugänglich,
eoentuell fäuflich ju erwerben fein muffen, ift auf gröfjte
Kürze, Einfachheit unb Klarheit ju ft h««-

10. ®ie Zufammenlegung mehrerer, ihrer Statur
nach nicht zufammengehörigen Arbeiten ober Seiftungen
ift unftatthaft.

11. Sitte jum PerftänbniS ber Seiftungen gebörenben
Zeichnungen, SRobette, SRufter ufw. muffen bei ber SluS'
fdjreibung ber Arbeiten oottftänbig fertig unb jebem
Submittenten zugänglich fein.

12. 93ei öffentlichen SluSfcljreibungen foHen fol<be
Zeitungen unb Plätter gewählt werben, welche eine

möglichfte Perbreitung gewährleiften.
13. Sieferungen, bie einem fortlaufenben Pebarf

unterliegen, finb auf angemcffene, ben befonberen Per=
hältniffen entfpredhenbe Zeitabfdjnitte, jeboch.nicht länger
alS ein Zäh*/ JU oergeben.

14. ®ie behörblichen PetbiniungSanfrfjläge finb oon
ben Unternehmern mit ihren @inheits= unb ©efamtpreifen
auszufertigen.

15. Zroifrf)en luSfdhreibung unb ©röffnung ber
Offerten muff ein genügenb langer Zroifchenraum liegen.

16. ®ie eingelaufenen Singebote werben in bem @c=

öffnungStermine, zu welchem bie Pewerber ober beren
Peoollmächtigte Zutritt haben, eröffnet unb auS benfelben
ber Statue beS PewerberS unb baS Slngebot beSfelben
in ber ©chlufjfumme oerlefen.

xi. gttj<hlitg$ttevfal}rett.

17. ®ie ©ubmiffionSarbeiten finb unter möglichfier
Perüdfichtigung ber ©ewerbetreibenben beS OrteS bezw.
beS PejirfeS auf ben bie Permaltung ber oergebenben
Pehörbe fi«h erftredt, nur an foldhe zu oergeben, welche
befugt finb, ben SReiftertitel zu führen.

18. Pon ber ©ubmiffion finb auSgefd)toffen jene
©ubmittenten, welche

a) ihre Slrbeiter unter bem ortsüblichen Stag*
lohne bezahlen;

b) heimatberechtigte Slrbeiter, foweit foldhe
oorhanben finb, nicht in erfter Sinie befdjäftigen ;

c) ihre Arbeiten ganz über teilweife in ©trafanftalten
anfertigen laffen;

d) Slrbeiter unb Slngefiettte in ©taatSbetrieben unb
ähnlichen ©rofjbetrieben ober folche, welche Slr=
heiter biefer Petriebe befd)äftigen.
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Zeber ©ubmittent foil oerpflidjtrt fein, bie ihm über'
tragenen Slrbeiten in ber Pegel in feinem eigenen @e>

fdhäfte auszuführen.
19. 3luSgefd)loffen oon ber Zuf^lagSoerteilung finb

Singebote :

a) welche ben ber SluSidjreibttug zu ©runbe gelegten
Pebingungen ober Proben nicht entfpredjen;

b) welche nach oon ben Pemerbern eingereichten
Proben für ben oorliegenben Zwed nicht geeignet
finb :

c) welche eine in offenbarem 3Ri§oerhäItniS zu ber
betreffenben Seiftung ober Sieferung ftehenbe
preiSforberung enthalten.

20. ®er Zufchlag für öffentlich auSgeichriebene ©ub=
miffionSarbeiten im Petrage oon 500—5000 SR f. erfolgt
an benjenigen Pewerber beziehitngSweife biejenigen §anb=
werfSforporaiionen, beren Slngebot bem SRittelpreife
fämtlieber eingelaufener Singebote, nach unten gerechnet,
am nächften tommt, jeboch mit ber Pefchränfung, bah
Singebote, bie mehr als 30% unter bem Koftenanfchlage
bleiben ober benfelben um mehr als 20 % überfleigen,
bei Peredjnung beS SRittelpreifeS aufjer Petracht fallen.

21. Pei Pergebung oon Slrbeiten über 5000 SRt. wirb
ber Zufchlag bem nieberfien Singebote erteilt.

22. ®ie ZufdhlagSftifien finb in allen fatten turz zu
bemeffen, inSbefonbere bei Sieferung folder SRaterialien,
beren preife häufigen ©chwanfungen unterliegen.

SllS ©egenbeifpiel bürfte baS Porgehen ber ©tabt
SRannheim bienen, bie Derfud)smeife eine ©ubmiffionS=
orbnung einführte mit folgenben ^auptbeftimmungen :

1. ®ie Slrbeiten unter 500 Pit. follen freitjänbig in
möglichft regelmäßiger SlbmedgSlung an Ieiftungsfät)ige,
fett mehr als zwei Z^h^n ortSanfäßige ©ewerbetreibenöe
oergeben werben.

2. Pei Slrbeiten im SBerte oon 500—5000 SRart
foil berjenige Pewerber ben Zufchlag erhalten, beffen
Slngebot bem SRittelpreife fämtlicher Singebote, nach unten
gerechnet, am nächften fornrnt. Singebote, bie ben bau*
amtlichen Koftenooranfdjlag um 20% überfleigen ober
30% unter ihm bleiben, werben nicht berüdfict)tigt.

3. Pei Slrbeiten unb Sieferungen oon mehr als
5000SRI SBert erhält baS niebrigfteSlngebot benZufchluS»
fofern gute unb rechtzeitige SluSführung buret) ben be=

treffenben Pewerber erwartet werben fann.

Umfangreiche Slrbeiten, bie fidE) teilen laffen, follen
jeboch bei ben SluSfdjretbungen tunlichft in fleine Sofe
Zerlegt werben, bamit tn auSgebehnteftem SRaße auch
fleine ©ewerbetreibenbe an ben ©ubmiffionen fich be=

teiligen tonnen.
Plan fetjte für baS SRittelpreiSoerfahren eine .$öcbft=

grenze feft, bamit fpezieH bie Kleingewerbe auS biefem

^Schweizerische Werkzeugmaschinenfahrik ^
Oerlikon

Wir übernehmen 4216

Lieferung vorgearbeiteter oder fertiger Ma-

schinenteile, Fräsen von Stirn- und Schnecken-

rädern, Hobeln von Kegelrädern;
Anfertigung von Schmiedestücken jeder Form
und Grosse, Reparatur und Instandstellung von

Arbeitsmaschinen aller Art

L Reichhaltiges Lager in modernen Werkzeugmaschinen j
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Natur nach zur öffentlichen Ausschreibung sich nicht
eignen oder besondere Fähigkeiten erfordern.

5. Die Vergebung an Generalunternehmer soll gründ-
sätzlich nur da zur Anwendung kommen, wo örtliche
Verhältnisse oder Mangel an entsprechenden Geschäfts-
leuten für die Einzelvergebung oder andere ganz beson-
dere Gründe eine andere Art der Vergebung absolut
unmöglich erscheinen lassen.

6. Das gesamte Vergebungsverfahren muß schnst-
lich und geheim durchgeführt werden.

k. Feststellung und Art der Submissions-
Bedingungen.

7. Kostenooranschläge sollen von der vergebenden
Stelle möglichst in der Weise aufgestellt werden, daß
alljährlich von etwa je drei erfahrenen Handwerksmeistern
der einzelnen Gewerbezweige Preisangebote für alle ein-
schlägigen Arbeiten eingeholt werden. Der sich ergebende
Durchschnittspreis bildet die Grundlage für alle Ver-
gedungen.

8. Die Ausschreibung soll in möglichst vielen kleinen
Losen erfolgen.

9. Bei den allgemeinen sowohl als den speziellen
Bedingunaen, welche jedem Unternehmer zugänglich,
eventuell käuflich zu erwerben sein müssen, ist auf größte
Kürze, Einfachheit und Klarheit zu flhen.

19. Die Zusammenlegung mehrerer, ihrer Natur
nach nicht zusammengehörigen Arbeiten oder Leistungen
ist unstatthaft.

11. Alle zum Verständnis der Leistungen gehörenden
Zeichnungen, Modelle, Muster usw. müssen bei der Aus-
schreibung der Arbeiten vollständig fertig und jedem
Submittenten zugänglich sein.

12. Bei öffevllichen Ausschreibungen sollen solche

Zeitungen und Blätter gewählt werden, welche eine

möglichste Verbreitung gewährleisten.
13. Lieferungen, die einem fortlaufenden Bedarf

unterliegen, sind auf angemessene, den besonderen Ver-
hältnissen entsprechende Zeilabschnitte, jedoch nicht länger
als ein Jahr, zu vergeben.

14. Die behördlichen Verdiinungsanschläge sind von
den Unternehmern mit ihren Einheits- und Gesamlpreisen
auszufertigen.

15. Zwischen Ausschreibung und Eröffnung der
Offerten muß ein genügend langer Zwischenraum liegen.

16. Die eingelaufenen Angebote werden in dem Er-
öffnungstermine, zu welchem die Bewerber oder deren
Bevollmächtigte Zutritt haben, eröffnet und aus denselben
der Name des Bewerbers und das Angebot desselben
in der Schlußsumme verlesen.

Znschlagsverfichren.

17. Die Submiffionsarbeiten sind unter möglichster
Berücksichtigung der Gewerbetreibenden des Ortes bezw.
des Bezirkes auf den die Verwaltung der vergebenden
Behörde sich erstreckt, nur an solche zu vergeben, welche
befugt sind, den Meistertitel zu führen.

18. Von der Submission sind ausgeschlossen jene
Submittenten, welche

n) ihre Arbeiter unter dem ortsüblichen Tag-
lohne bezahlen;

5) heimatberechtigte Arbeiter, soweit solche
vorhanden sind, nicht in erster Linie beschäftigen;

es ihre Arbeiten ganz oder teilweise in Strafanstalten
anfertigen lassen;

ä) Arbeiter und Angestellte in Staatsbetrieben und
ähnlichen Großbetrieben oder solche, welche Ar-
beiter dieser Betriebe beschäftigen.
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Jeder Submittent soll verpflicht:! sein, die ihm über-
tragenen Arbeiten in der Regel in seinem eigenen Ge-
schäfte auszuführen.

19. Ausgeschlossen von der Zuschlagsverteilung sind
Angebote:

a) welche den der Ausschreibung zu Grunde gelegten
Bedingungen oder Proben nicht entsprechen;

d) welche nach den von den Bewerbern eingereichten
Proben für den vorliegenden Zweck nicht geeignet
sind :

e) welche eine in offenbarem Mißverhältnis zu der
betreffenden Leistung oder Liefe:ung stehende
Preisforderunz enthalten.

20. Der Zuschlag für öffentlich ausgeschriebene Sub-
missionsarbeiten im Betrage von 599—5990 Mk. erfolgt
an denjenigen Bewerber beziehungsweise diejenigen Hand-
Werkskorporationen, deren Angebot dem Miltelpreise
sämtlicher eingelaufener Angebote, nach unten gerechnet,
am nächsten kommt, jedoch mit der Beschränkung, daß
Angebote, die mehr als 39°/o unter dem Kostenanschlage
bleiben oder denselben um mehr als 20 ^/o übersteigen,
bei Berechnung des Mittelpreises außer Betracht fallen.

21. Bei Vergebung von Arbeiten über 5090 Mk. wird
der Zuschlag dem niedersten Angebote erteilt.

22. Die Zuschlagsfristen sind in allen Fällen kurz zu
bemessen, insbesondere bei Lieferung solcher Materialien,
deren Preise häufigen Schwankungen unterliegen.

Als Gegenbeispiel dürfte das Vorgehen der Stadt
Mannheim dienen, die versuchsweise eine Submissions-
ordnung einführte mit folgenden Hauptbestimmungen:

1. Die Arbeiten unter 599 Mk. sollen freihändig in
möglichst regelmäßiger Abwechslung an leistungsfähige,
seit mehr als zwei Jahren ortsansäßige Gewerbetreibende
vergeben werden.

2. Bei Arbeiten im Werte von 590—5990 Mark
soll derjenige Bewerber den Zuschlag erhalten, dessen

Angebot dem Mittelpreise sämtlicher Angebote, nach unten
gerechnet, am nächsten kommt. Angebote, die den bau-
amllichen Kostenvoranschlag um 20°/g übersteigen oder
30°/o unter ihm bleiben, werden nicht berücksichtigt.

3. Bei Arbeiten und Lieferungen von mehr als
5990 Mk Wert erhält das niedrigste Angebot denZuschlag,
sofern gute und rechtzeitige Ausführung durch den be-

treffenden Bewerber erwartet werden kann.

Umfangreiche Arbeiten, die sich teilen lassen, sollen
jedoch bei den Ausschreibungen tunlichst in kleine Lose
zerlegt werden, damit in ausgedehntestem Maße auch
kleine Gewerbetreibende an den Submissionen sich be-

teiligen können.
Man setzte für das Mittelpreisverfahren eine Höchst-

grenze fest, damit speziell die Kleingewerbe aus diesem
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neuen Setfabren Vorteile hieben tonnten. Set größeren
airbetten — über 5000 SJff. — banbelt eS fid) in ber
Siegel um faufmännifch geleitete ©rohbetriebe, bie einen
(Schaben eher tragen tonnen. SJtit bem SJlittelpreiSoer»
fahren woüte man audE) bie |)anbmerfer an oorfict)tige§
unb richtiges 9ïed)nen gewöhnen.

Sladj jroei ißrobejabren tpt wem baS SJlitteïprei§=
»erfahren roieber aufgehoben unb paar auS fotgenben
©rünben:

1. ®er oergebenben Sebötbe ift jeber ©influfj auf
bie 3"f<i)tog§erteilung entpgen. Unter ben Sewerbern
finb pweiten auch Unternehmer, roelöbe ber p oergebenben
airbeit taum geroachfen finb unb boch muffen fie naöh
bem SJlittelpreiS ben gufchlag erhalten.

2. ®aS SJÎittelpreieoerfabren foü in erfier Sinie ben
5Ueinbanbwerfern unb nor allem 0rtSanfäfjigen jugute
tommen. Stach ben alten Sorfctjriften mar eS nicht
möglich, auswärtige ©roßunternehmer ausjufchlieffen,
wenn beren Angebot bem SiittelpreiS pfäüig am nächften
tarn. SBarum aber foü einer girma, bie mit großen
Stapitalien arbeitet ober ihren Sih außerhalb ber ©e»

meinbe bat, auS ftäbtifchen SJlitteln freiwillig mehr
jpgewenbet werben, als bei Serüctfichtigung beS bit»

ligften annehmbaren SlngeboiS notwenbig wäre?
3. häufig tann ein Unternehmer feine Offerte auS

befonberen ©rünben auSnabmSweife niebtig ftellen;
baS SJlittelpreiêoerfahren fd^lie^t bie Serüdftchtigung non
foldhen an fid) richtig fabulierten Singeboten auS.

4. ®ie für bie Slnwenbung beS SJUttelpreiSoerfabtenS
nach oben gezogene ©renp non 5000 Sïlarf ift immer

willfütlid) unb führt namenitich bort ju Unbiüigteiten
unb Qntonfequenjen, wenn eine größere airbeit in oer=

fchiebene Sofe eingeteilt wirb, non benen einige nach bem

SftittelpreiS, anbere nach aügemeinen ©runbfätjen p
»ergeben ftnb.

5. Sßährenb einerfeitS bei ber probeweifen Slnrnen»

bung bes SJlittelpreisoerfahrenS fich oerfchiebene 9la<hteile

gejeigt haben, finb bie erhofften Sorteile auSge»
blieben. ®afj qualitatio beffere airbeit geliefert worben
wäre unb für bie SJlehrauSgaben ber erhöhte SBertbetrag
ber geleisteten airbeit einen ©rfah geteiftet hätte, tonnte

nicht feftgefiellt werben!

0b biefe Slusfüljrungen butchfchlagenb finb, ift eine

ûnbere Çrage. $a§ SJtittelpreiSoerfabren hat einen ge=

funben Stern; teigen ft<h Ungeredjtigfeiten ober SJlängel,
jo hat eS bie Set)örbe in ber §anb, biefelben burch ge=

eignete SIbänbetung ber Sorfcf)riften p oerunmögtichen.

®a bie ©tmeinben in biefer Sepüpng Sorbtlber fein
tonnten unb foüten, ift eine geringe SflehrauSgabe nicht

aüpfehr auSfchlaggebenb. Sewäbrt fich

fahren im ©emeinbebetrieb, fo werben »ermutlich ftaaU

liehe Stürben unb felbft iprioate nach unb nach eben»

faüS non bemfelben ©ebrauet) machen.

®ie neuen Submiffionsbebingungen lauten wie folgt:
1. ®ie fteihänbige Setgebung tritt ein bei Siefetungen

pm 3lnfdE)lag non 1000 Süarf.

2. aide übrigen Sergebungen finb in ber Steget

öffentlich ausschreiben.
3 Sefchräntte Submiffionen finb pläffig bei

Serqebungen im Slnfdjlag bis p 4000 Start. @4 foüen

jeweils nicht mehr als fed)3 Unternehmer jur engeren

Submiffion eingraben werben.

4. Unter ben SubmiffionSangeboten behält fich ber

Stabtrat bie freie 2Bai)l nor.

5 ®en 3ufdhtag foü nach billigem ©rmeffen baS»

ienige SIngebot erhalten, baS bei mäßigen greifen bie

©ernähr für bie Siefetung einer guten unb melftermäßigen

airbeit bietet.

6. j}m aügemeinen werben bei nicht erheblichem
Srei§unterfcf)iebe biejenigen Semerber ben Sorpg er*
halten, bie am hiefigen 0rte unb in eigener SBerfftatt
bie airbeit ausführen.

7. Solche Singebote, oon benen ber (Submittent auf
Serlangen nicht ben SîachweiS p erbringen oermag, bah
er bie angebotene Seiftung ohne Serluft oertragSmäfjig
auSpführen imftanbe ift, finb oon ber Sergebung auS»

pfch liehen.
9Bte man fieht, hat bie Sehörbe oiel mehr freies

Spiel. ©in jweiichneibigeS Schwert bitbet Slrt. 4, ber
mehr ober weniger bie folgenben Slitifel abfdjmächt.

Qn 2ubwig?hafen a. 9îb- hat man nach jnoei ißrobe»
jähren baS StittelpreiSoerfahren für Singebote bis 4000
SRarf bauernb beibehalten.

Sßie unrichtig bisweilen gerechnet wirb, jeigt fol»
genbeS Seifpiel auS ber ißrojiS:

gür $unbationSarbeiten lag oon einer jungen, aber
gut geleiteten girma ein SIngebot oor, baS weit unter
ben anbern ftanb. S)a eS fich u eine airbeit oon über
100,000 $r. hanbelte unb man mit ber oorgefctjlagenen
neuen Saumelhobe gerne einen Serfucl) madhen woüte,
legte man ber Mirena nahe, ihre ©ingabe nochmals auf
aüfäüige fÇe^ler nachpprüfen, inbem man fte nochmals
auf bie fchmterigen Sobenoerhättniffe aufmertfam ma^te.
®ie f^irma blieb bei ihrem- erften SIngebot unb erhielt
ben ^afchlag. ®ie airbeit würbe fachgemäh ausgeführt;
aber bie Schwierigfeiten bes terrains oerurfad)ten fo
oiel Slrbeit, bah ber Unternehmer nachträglich eine er=

flecttiche SJtehrforberung geltenb modjte. Selbftrebenb
tonnte biefe feineSwegS auch "ar teil weife pgefprodhen
werben; benn eS war gerabe baS ptage getreten, wa§
man ber girrna befonberS erwähnte.

Allgemeines Bauwesen.
Steue Sauorbnuug iu SBiuterthur. ®aS Sauamt

hat bem ©rohen Stabtrat eine 3onenbauorbnung
unterbreitet. ®iefe Sauorbnung wiü ber Setfchieben=

artigfeit ber Sertpttniffe eintgeemahen gerecht werben.
®enn eS ift in ber Stat nicht einpiehen, warum an ab»

gelegenen Steüen mit tänblichem ©baratter bie gleichen

Sorfchtiften gelten foüen, wie mitten in einer gefchloffenen

Sltlftabt. ®iefe Sauorbnung unterfcheibet ben alten
Stabtfern, bann baS ebene Saugebiet, b. h- bie an bie

Slltftabt fich anfdjliehenben Quartiere unb enblich baS

^ügelgebiet im ©fchenberg, Srühlberg unb Sinbberg.
3n le^term foü wenigftenS bei ©infamilienhäufern 9îie»

gelfadhwert pr Slnwenbung tommen bürfen. j}m ebenen

Saugebiet barf mit SluSnahme ber ®oppelhäufer nur

^ Baumeister und ArcDitcktcn! -<
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neuen Verfahren Vorteile ziehen konnten. Bei größeren
Arbeiten — über 5000 Mk. — handelt es sich in der
Regel um kaufmännisch geleitete Großbetriebe, die einen
Schaden eher tragen können. Mit dem Mittelpreisver-
fahren wollte man auch die Handwerker an vorsichtiges
und richtiges Rechnen gewöhnen.

Nach zwei Probejahren hat man das Mittelpreis-
verfahren wieder aufgehoben und zwar aus folgenden
Gründen!

1. Der vergebenden Behörde ist jeder Einfluß auf
die Zuschlagserteilung entzogen. Unter den Bewerbern
sind zuweilen auch Unternehmer, welche der zu vergebenden
Arbeit kaum gewachsen sind und doch müssen sie nach
dem Mittelpreis den Zuschlag erhalten.

2. Das Mittelpreisverfahren soll in erster Linie den
Kleinhandwerkern und vor allem Orlsansäßigen zugute
kommen. Nach den alten Vorschriften war es nicht
möglich, auswärtige Großunternehmer auszuschließen,
wenn deren Angebot dem Mittelpreis zufällig am nächsten
kam. Warum aber soll einer Firma, die mit großen
Kapitalien arbeitet oder ihren Sitz außerhalb der Ge-
meinde hat, aus städtischen Mitteln freiwillig mehr
zugewendet werden, als bei Berücksichtigung des bil-
ligsten annehmbaren Angebots notwendig wäre?

3. Häusig kann ein Unternehmer seine Offerte aus
besonderen Gründen ausnahmsweise niedrig stellen;
das Mittelpreisverfahren schließt die Berücksichtigung von
solchen an sich richtig kalkulierten Angeboten aus.

4. Die für die Anwendung des Miltewreisverfahrens
nach oben gezogene Grenze von 5000 Mark ist immer
willkürlich und führt namentlich dort zu Unbilligkeiten
und Inkonsequenzen, wenn eine größere Arbeit in ver-
schiedene Lose eingeteilt wird, von denen einige nach dem

Mittelpreis, andere nach allgemeinen Grundsätzen zu
vergeben sind.

5. Während einerseits bei der probeweisen Anwen-
dung des Mittelpreisverfahrens sich verschiedene Nachteile
gezeigt haben, sind die erhofften Vorteile ausge-
blieben. Daß qualitativ bessere Arbeit geliefert worden
wäre und für die Mehrausgaben der erhöhte Wertbetrag
der geleisteten Arbeit einen Ersatz geleistet hätte, konnte

nicht festgestellt werden!

Ob diese Ausführungen durchschlagend sind, ist eine

andere Frage. Das Mittelpreisverfahren hat einen ge-

funden Kern; zeigen sich Ungerechtigkeiten oder Mängel,
so hat es die Behörde in der Hand, dieselben durch ge-

eignete Abänderung der Vorschriften zu verunmöglichen.
Da die Gemeinden in dieser Beziehung Vorbilder sein

könnten und sollten, ist eine geringe Mehrausgabe nicht

allzusehr ausschlaggebend. Bewährt sich ein neues Ver-

fahren im Gemeindebetrieb, so werden vermutlich staat-

liche Behörden und selbst Private nach und nach eben-

falls von demselben Gebrauch machen.

Die reuen Submisfionsbedingungen lauten wie folgt:
1. Die freihändige Vergebung tritt ein bei Lieferungen

zum Anschlag von 4000 Mark.

2. Alle übrigen Vergebungen sind in der Regel

öffentlich auszuschreiben.

3 Beschränkte Submissionen sind zulässig bei

Vergebungen im Anschlag bis zu 4000 Mark. Es sollen

jeweils nicht mehr als sechs Unternehmer zur engeren

Submission eingeladen werden.

4. Unter den Submiffionsangeboten behält sich der

Stadtrat die freie Wahl vor.

5 Den Zuschlag soll nach billigem Ermessen das-

jeniqe Angebot erhalten, das bei mäßigen Preisen die

Gewähr für die Lieferung einer guten und mefftermäßigen

Arbeit bietet.

6. Im allgemeinen werden bei nicht erheblichem
Preisunterschiede diejenigen Bewerber den Vorzug er-
halten, die am hiesigen Orte und in eigener Werkstatt
die Arbeit ausführen.

7. Solche Angebote, von denen der Submittent auf
Verlangen nicht den Nachweis zu erbringen vermag, daß
er die angebotene Leistung ohne Verlust vertragsmäßig
auszuführen imstande ist, sind von der Vergebung aus-
zuschließen.

Wie man sieht, hat die Behörde viel mehr freies
Spiel. Ein zweischneidiges Schwert bildet Art. 4. der
mehr oder weniger die folgenden Artikel abschwächt.

In Ludwigshasen a. Rh. hat man nach zwei Probe-
jähren das Mittelpreisverfahren für Angebote bis 4000
Mark dauernd beibehalten.

Wie unrichtig bisweilen gerechnet wird, zeigt fol-
gendes Beispiel aus der Praxis:

Für Fundationsarbeiten tag von einer jungen, aber
gut geleiteten Firma ein Angebot vor, das weit unter
den andern stand. Da es sich um eine Arbeit von über
100,000 Fr. handelte und man mit der vorgeschlagenen
neuen Baumelhode gerne einen Versuch machen wollte,
legte man der Firma nahe, ihre Eingabe nochmals auf
allfällige Fehler nachzuprüfen, indem man sie nochmals
aus die schwierigen Bodenverhältnisse aufmerksam machte.
Die Firma blieb bei ihrem ersten Angebot und erhielt
den Zuschlag. Die Arbeit wurde sachgemäß ausgeführt;
aber die Schwierigkeiten des Terrains verursachten so

viel Arbeit, daß der Unternehmer nachträglich eine er-
kteckliche Mehrforderung geltend machte. Selbstredend
konnte diese keineswegs auch nur teilweise zugesprochen

werden; denn es war gerade das zutage getreten, was
man der Firma besonders erwähnte.

Allgemeine! vaumsen.
Neue Bauordnung in Wiuterthnr. Das Bauamt

hat dem Großen Stadtrat eine Zonenbauordnung
unterbreitet. Diese Bauordnung will der Verschieden-
artigkeit der Verhältnisse einigermaßen gerecht werden.
Denn es ist in der Tat nicht einzusehen, warum an ab-

gelegenen Stellen mit ländlichem Charakter die gleichen

Vorschriften gelten sollen, wie mitten in einer geschlossenen

Altstadt. Diese Bauordnung unterscheidet den alten
Stadtkern, dann das ebene Baugebiet, d. h. die an die

Altstadt sich anschließenden Quartiere und endlich das

Hügelgebiet im Eschenberg, Brühlberg und Lindberg.

In letzterm soll wenigstens bei Einfamilienhäusern Rie-
gelfachwerk zur Anwendung kommen dürfen. Im ebenen

Baugebiet darf mit Ausnahme der Doppelhäuser nur

» vaumeüter una Attbileltten! -<
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